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GEMEINDE DALLENWIL 

Ordentliche Frühjahrs-Gemeindeversammlung 2019 
Freitag, 24. Mai 2019, 20.00 Uhr,  
im Saal der Mehrzweckanlage Steini 

T r a k t a n d e n :  

1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Rechenschaftsbericht  
3. Rechnungsablage 2018 

Bericht und Antrag der Finanzkommission 
4. Ersatz Schmutz- und Regenabwasserleitung Schwändlirain, Wirzweli  

a) Genehmigung Projekt Ersatz Schmutz- und Regenabwasserleitung Schwändlirain 
b) Erteilung Kredit von CHF 295'000.00 

5. Reglement zur Führung der Spielgruppe als Angebot der Gemeinde Dallenwil 
Genehmigung Spielgruppenreglement 

Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 1. Mai 2019 in der  
Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Die Detailrechnung kann auf der Gemeindekanzlei 
abgeholt oder telefonisch angefordert werden. 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offerieren Ihnen der Gemeinderat und der  
Kirchenrat in der Mehrzweckanlage einen Apéro. 
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Erläuterungen zu Traktandum 3 

Finanzen 
Rechnung 2018 

Die Rechnung 2018 wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Auf Wunsch stellen wir 
Ihnen die Detailrechnung gerne zu ( 041 629 77 99 oder dallenwil@nw.ch).  

Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden sowie die Gemeindefinanzhaushaltver-
ordnung bilden die Grundlage zur Rechnungslegung.  

Ergebnis Erfolgsrechnung 

Die Rechnung 2018 der Gemeinde Dallenwil schliesst sehr erfreulich ab.  

Die Erfolgsrechnung weist im Gesamtergebnis einen Ertragsüberschuss von 
CHF 108'371.27 (Budget: Ertragsüberschuss von CHF 4ʻ000.00) aus. 

Die Jahresrechnung 2018 wurde im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst: 

Ertrag 
 höhere Entschädigung vom Kanton für Führung Steueramt 
 höhere Einnahmen für militärische Einquartierungen 
 höhere Steuereinnahmen 
 tiefere Beiträge vom Finanz- und Lastenausgleich 

Aufwand 
 höherer Personalaufwand 
 tieferer Aufwand für die wirtschaftliche Hilfe  
 tieferer Beitrag an die Oberstufe Wolfenschiessen 

Budgetüberschreitungen und Nachtragskredite sind im Anhang 11 ersichtlich. 

Kommentar Erfolgsrechnung 

0 Allgemeine Verwaltung 
- Die ehemalige Lernende arbeitete bis Ende Dezember 2018 bei uns und konnte lang-

jährige Pendenzen abarbeiten. 
- Für den Gemeinderat und die Schulkommission sind Microsoft Surface Books ange-

schafft worden. 
- Beim STWEG Kreuzmatt wurden die Garagentore inkl. Elektroantrieb ersetzt und zu-

gleich wurde der Erneuerungsfonds erhöht. 
- Erwerb der Büroräumlichkeiten und der Klimageräte der Raiffeisenbank. Für die be-

nutzten Räume durch die Raiffeisenbank erhalten wir eine Miete. 
- Die Abwartswohnung ist saniert worden. 
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1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
- Die Feuerwehr Baar hat ein Feuerwehrfahrzeug ersetzt, welches sie der Feuerwehr 

Dallenwil für das Gebiet Wirzweli/Wiesenberg geschenkt hat. 

2 Bildung 
- Es wurden vier interaktive Wandtafeln angeschafft.
- Ab diesem Jahr werden die Schulliegenschaften vom Wärmeverbund der Uertekor-

poration geheizt, weshalb der Öltank zurückgebaut werden musste.
- Die Schulliegenschaften wurden mit einem neuen Schliesssystem ausgerüstet, wel-

ches seit längerer Zeit bereits bei der Gemeinde in Betrieb ist. 

3 Kultur, Sport und Freizeit 
- Durch einen Rutsch wurde ein Abschnitt des Wanderwegs Richtung Stanserhorn 

zerstört, welcher wiederhergestellt werden musste. Hierbei handelt es sich um eine 
Sofortmassnahme. 

- Infolge eines Sturmschadens musste das gesamte Ballfangnetz des Fussballplatzes 
ersetzt werden. 

5 Soziale Sicherheit 
- Bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe ist gegenüber dem Vorjahr ein neuer Fall hinzuge-

kommen. 

6 Verkehr 
- Der Werkdienst wurde mit neuen Arbeitskleidern ausgerüstet und das langjährige 

Fahrzeug musste ersetzt werden. 
- Ein Abschnitt des Trottoirs an der Wiesenbergstrasse konnte durch ein Bauprojekt 

optimal ausgebaut werden. 
- Das Projekt LED-Strassenbeleuchtung konnte in diesem Jahr erfolgreich abge-

schlossen werden. 

7 Umweltschutz und Raumordnung 
- Bei der Wasserversorgung musste ein Qualitätsordner ausgearbeitet werden. 
- Beim Abschnitt Oberaustrasse – Feld wurde eine neue Wasserleitung verlegt. 
- Beim Reservoir Chritzerli hat der Blitz eingeschlagen. 
- Der PC für die Überwachung des Leitungssystems der Wasserversorgung ist ausge-

stiegen und musste ersetzt werden. 
- Bei der Wasserversorgung Wiesenberg haben wir einen Wasserleitungsbruch zu 

verzeichnen gehabt. 
- Beim PW Wirzweli musste die Steuerung ersetzt werden. 
- Beim Kehricht haben wir eine Rückerstattung aus den Gebühren vom Jahr 2017 er-

halten und zusätzlich wurde die Verbandsgebühr vom Kehrichtverwertungsverband 
Nidwalden von CHF 25.- auf neu CHF 0.- festgelegt. 

- In der Totenkapelle ist der Katafalk ausgestiegen und musste ersetzt werden. 

9 Finanzen und Steuern 
- Die tatsächlichen Forderungsverluste sind höher ausgefallen als budgetiert. 
- Die Einkommens- und Vermögenssteuern, sowie die Quellensteuern und die Ge-

winnsteuern sind höher ausgefallen als budgetiert. 
- Die Verzugszinsen auf Steuerforderungen sind tiefer ausgefallen. 
- Die Feuerwehrsteuern sind ebenfalls höher ausgefallen als budgetiert. 
- Die Grundstückgewinnsteuern sind wesentlich tiefer ausgefallen als budgetiert. 
- Der Finanz- und Lastenausgleich ist ebenfalls tiefer ausgefallen als budgetiert. 
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Gewinnverwendung 

Der Gemeinderat beantragt, den Ertragsüberschuss von CHF 108'371.27 vollumfänglich dem 
freien Eigenkapital zuzuweisen.

Investitionsrechnung 

Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 1'480'123.51 
(Budget: CHF 1'341'000.00 / Spezialfinanzierungen: CHF 14'373.91) ab.  

An der Frühlingsgemeindeversammlung 2018 hat man den Kredit von CHF 450'000.00 für den 
Erwerb der Büroräumlichkeiten der Raiffeisen gesprochen. Das Projekt kann erfreulicherweise 
mit total Ausgaben von CHF 447'401.50 abgeschlossen werden. 

Für den Neubau des Feuerwehrlokals im Wirzweli wurde an der Frühlingsgemeindeversamm-
lung im Jahr 2017 der Kredit von CHF 410'000.00 gesprochen. Das Projekt konnte nun abge-
schlossen werden, wobei total CHF 436'513.50 ausgegeben worden sind. Für den Neubau ha-
ben wir von der Nidwaldner Sachversicherung Subventionen im Betrag von CHF 65'000.00 er-
halten. 

Das Vorprojekt des Liegenschaftskonzepts, für welches an der Frühlingsgemeindeversamm-
lung 2017 der Planungskredit von CHF 140'000.00 gesprochen worden ist, konnte dieses Jahr 
abgeschlossen werden. Insgesamt sind Kosten von CHF 144'379.10 entstanden. 

Nachtragskredit in Form eines Darlehens mit der Wasserversorgung Eggwald AG 

Die Wasserversorgung Eggwald AG benötigte für die Sanierung des Wasserreservoirs ein Dar-
lehen von der Gemeinde Dallenwil. Die Kosten für die Sanierung beliefen sich auf CHF 
199'862.00. Die Sanierung war notwendig, damit das Reservoir weiterhin betrieben werden 
kann. Das Bauprojekt wurde geprüft und für notwendig befunden. 

Das feste zinslose Darlehen von CHF 150'000.00 wurde für die Laufzeit vom 1. Juli 2018 bis 
30. Juni 2033 mit einer jährlichen Amortisation von mindestens CHF 5'000.00 gewährt. Die de-
finitive Rückzahlung erfolgt per 30. Juni 2033.  

Die beiden öffentlichen Wasserversorgungen Dallenwil und Wiesenberg arbeiten schon heute 
sehr eng mit der Wasserversorgung Eggwald AG zusammen. Dem Gemeinderat ist es ein An-
liegen, diese Zusammenarbeit weiter zu festigen, damit die Wasserversorgung weiterhin auf 
eigenen Beinen stehen kann. Der Gemeinderat prüft während der Dauer des Darlehensvertra-
ges jährlich die Kreditwürdigkeit der Wasserversorgung Eggwald AG. 

Finanzlage 

Die finanzielle Situation der Gemeinde Dallenwil ist stabil.  

Die höheren Steuereinnahmen haben den tieferen Ertrag aus dem Finanzausgleich fast kom-
pensieren können, trotz Steuerrabatt. Die Grundstückgewinnsteuern sind tiefer ausgefallen. In 
den Kennzahlen ist zu sehen, dass wir weiterhin vorsichtig sein müssen, sind diese doch etwas 
schlechter geworden. Wir sind aber überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch 
mit den vorhandenen Reserven negative Schwankungen aufgefangen werden können. 
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Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt, die Jahresrechnung 2018 der Gemeinde Dallenwil zu genehmigen 
sowie dem Nachtragskredit des Darlehens an die Wasserversorgung Eggwald AG von CHF 
150'000.00 sowie den übrigen Nachtragskrediten und der Verwendung des Ertragsüberschus-
ses zuzustimmen. 
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GEMEINDE DALLENWIL 

Prüfungsbericht und Antrag der Finanzkommission an die 
Gemeindeversammlung zur Jahresrechnung 2018 

Gemäss Artikel 197 des Gemeindegesetzes haben wir die auf den 31.12.2018  
abgeschlossene Rechnung der Gemeinde Dallenwil inkl. Wasserversorgungen  
Dallenwil und Wiesenberg und die gemäss den gesetzlichen Vorschriften geprüft 
und erstatten hiermit der Gemeindeversammlung Bericht und Antrag. 

Die Rechnungsprüfung ergab, dass 

 die uns vorgelegten Vermögens- und Verwaltungsrechnungen mit der Buchhal-
tung übereinstimmen 

 die Belege, soweit wir diese stichprobenweise geprüft haben, richtig verbucht 
sind, die Vermögensbestände nachgewiesen sind und mit den vorgelegten Aus-
weisen übereinstimmen 

 die Bestimmungen über die Rechnungsführung gemäss Art. 22 Abs. 1 GemFHG 
eingehalten worden sind 

 die Rechnung der Gemeinde Dallenwil inkl. Wasserversorgungen Dallenwil und 
Wiesenberg sauber und ordnungsgemäss geführt wird. 

Aufgrund dieser Prüfungsergebnisse beantragen wir der Gemeindeversammlung 
Dallenwil, die vorliegenden Rechnungen für das Jahr 2018 inkl. Verwendung des 
Ertragsüberschusses, den Nachtragskredit des Darlehensvertrages mit der Wasser-
versorgung Eggwald AG von CHF 150'000.00 und den übrigen Nachtragskrediten 
sowie die Schlussabrechnungen zu genehmigen. Wir empfehlen den verantwortli-
chen Organen Entlastung zu erteilen und ihnen die einwandfreie Rechnungsführung 
zu verdanken. 

Dallenwil, 28. März 2019 

Finanzkommission Dallenwil 

Der Präsident Gerold Odermatt 

Die Mitglieder  Erika Niederberger 
Rolf Witschi 
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Erläuterungen zu Traktandum 4 

Ersatz Schmutz- und Regenabwasserleitung Schwändlirain, Wirzweli 
a) Genehmigung Projekt Ersatz Schmutz- und Regenabwasserleitung Schwändlirain 
b) Erteilung Kredit von CHF 295'000.00 

Ausgangslage 

Im November 2009 wurden durch die KRT AG Kanalfernsehaufnahmen der Schmutzabwas-
serleitung durchgeführt. Diese Aufnahmen zeigen auf, dass die Leitungen teilweise in einem 
kritischen Zustand sind.  

Eine weitere Problematik sind die Geruchsemissionen. Durch die Senkungen in der Leitung 
kann das Abwasser nicht mehr abgeleitet werden und es entstehen starke Gerüche bei den 
angeschlossenen Liegenschaften. Im Jahr 2010 wurden bereits drei geschlossene Schacht-
deckel mit einem gelochten Deckel ausgewechselt, um die Leitung ausserhalb von Gebäu-
den zu entlüften. Weiter musste die Leitung in den letzten Jahren mehrfach gespült werden. 
Dieser intensivere Unterhalt führt zu jährlichen Mehrkosten. 

Um den Zustand der privaten Regenwasserleitung, welche parallel verläuft, zu bestimmen, 
hat man im Zuge der Spülungen 2018 im Gebiet Wirzweli diese Leitung gespült und aufge-
nommen. Die Regenabwasserleitung ist ebenfalls in einem schlechten Zustand, teilweise so-
gar in einem kritischen Zustand. 

Der schlechte Zustand der Schmutz- und Regenabwasserleitung ist auf die Aufschüttungen 
und den Verlauf unter Gebäuden zurückzuführen. Es muss somit eine Lösung gefunden wer-
den, bei der keine Aufschüttungen mehr im Bereich der Leitung entstehen können. 

Die neue Schmutzabwasserleitung wird entlang der Parzellengrenzen geführt. Dabei wird die 
Regenabwasserleitung ab der dritten Liegenschaft ebenfalls umgelegt. Diese verläuft parallel 
zur Schmutzabwasserleitung. Bei jedem Hausanschluss wird ein neuer Kontrollschacht er-
stellt und die Liegenschaften neu angeschlossen. 

Die Schmutzabwasserleitung ist und bleibt im Eigentum der Gemeinde. Die Hauptleitung für 
das Regenabwasser, die durch die Gemeinde neu erstellt wird, geht ins Eigentum der Ge-
meinde über. Die Länge der neuen Regenabwasserleitung wurde aufgrund der alten Subven-
tionsrichtlinie gewählt. Da die Regenabwasserleitung neu der Gemeinde gehört, werden die 
angeschlossenen Liegenschaften für das Regenabwasser gebührenpflichtig. 
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Kosten 

Die Gemeinde übernimmt die gesamten Kosten für die Erstellung der Regen- und Schmutz-
abwasserleitung.  

Baumeisterarbeiten 
- Regiearbeiten 10'000.00 
- Baustelleninstallationen 20'000.00 
- Baupiste 15'000.00 
- Grabarbeiten / Erdbau 80'000.00 
- Rohrleitungsbau 95'000.00 
Summe 220ʻ000.00 

Baunebenkosten
- Reserven 20'000.00 
- Projekt- und Bauleitung 26ʻ000.00 
- Nebenkosten und Geometer 8ʻ000.00 
Summe 54ʻ000.00 

Total exkl. MwSt. 274'000.00 
7.7 % MwSt 21'000.00 
TOTAL BAUKOSTEN INKL. 7.7 % MWST 295’000.00

Antrag 

1. Das Bauprojekt Ersatz Schmutz- und Regenabwasserleitung Wirzweli wird genehmigt. 
2. Der Kredit von CHF 295'000.00 wird erteilt. 

Stellungnahme der Finanzkommission zum Ersatz Schmutzwasserleitung Schwändlirain 
(Bruttokredit CHF 295'000.00) 

Die Finanzkommission hat den Kreditantrag im Sinne des gesetzlichen Auftrages geprüft und 
empfiehlt der Gemeindeversammlung dem Kreditbegehren zuzustimmen. 
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Erläuterungen zu Traktandum 5 

Genehmigung Reglement zur Führung der Spielgruppe als Angebot der Gemeinde 
Dallenwil 

Ausgangslage 

Die Spielgruppe Sunnäscheyn wurde vor 30 Jahren gegründet und auf privater Basis geführt. 
Durch den Rücktritt der Spielgruppenleitung hat der Gemeinderat eine Integration der Spiel-
gruppe in die Schule geprüft.  

Die Vorteile einer integrierten Spielgruppe sind die Synergien mit der Schule. Einerseits kön-
nen administrative Arbeiten vom Schulsekretariat übernommen werden und das Inkasso läuft 
über die Gemeindebuchhaltung, andererseits können Kinder früher gefördert werden (sonder-
pädagogische Anliegen, Deutsch als Zweitsprache usw.). Der Austausch mit der Schule hilft 
den Spielgruppenleiterinnen, die Kinder optimal auf den Kindergarten vorzubereiten. 

Das Spielgruppenreglement sieht vor, dass die Spielgruppenleitung von der Schulkommission 
gewählt wird. Sie sind Angestellte der Schule und erhalten einen fixen Stundenlohn.  

Kosten 

Das Budget für die Spielgruppe sieht anhand der aktuellen Kinderzahlen wie folgt aus: 

Lohnaufwand (inkl. Sozialaufwendungen) CHF 12'500.00 
Aus- und Weiterbildungen CHF 500.00 
Material CHF 1'500.00 
Anlässe und Reisen CHF 1'500.00 

Spielgruppengelder Eltern - CHF 9'000.00 

Jährlicher Aufwand Spielgruppe CHF 7'000.00 

Das Spielgruppenreglement ist ab August 2019 (Schuljahr 2019/2020) gültig. Entsprechend 
werden von August bis Dezember 2019 Kosten ausgelöst, welche noch nicht budgetiert sind. 
Ab Januar 2020 erscheinen sie ordnungsgemäss im Budget. 

Antrag 

Das Spielgruppenreglement Dallenwil sowie die Gebührenverordnung werden genehmigt. 

Stellungnahme der Finanzkommission zum Spielgruppenreglement 

Die Finanzkommission hat das �Spielgruppenreglement“ im Sinne des gesetzlichen Auftra-
ges geprüft. Für die Gemeinde Dallenwil besteht kein gesetzlicher Auftrag dieses Angebot 
finanziell zu unterstützen. Der Antrag ist aber aus heutiger Sicht finanziell vertretbar.



35

GEMEINDE DALLENWIL x.x

Reglement über die Spielgruppe Dallenwil  
(Spielgruppenreglement) 

vom 24.05.2019 

Die Aktivbürgerinnen und Aktivbürger der Gemeinde Dallenwil, 

gestützt auf Art. 76 der Kantonsverfassung und Art. 34 Abs. 2 Gemeinde-
gesetz  

b e s c h l i e s s e n : 

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 Zweck 

1 Dieses Reglement regelt die Führung und den Betrieb sowie deren ad-
ministrative und organisatorische Integration der Spielgruppe in den Be-
trieb der Schule Dallenwil. 

2 Die Spielgruppe ist eine frühkindliche Betreuung in einer Kleingruppe für 
Kinder ab 3 Jahren vor dem Eintritt in den Kindergarten. Sie wird in Zeit-
einheiten von zwei Stunden angeboten. Der Besuch ist freiwillig und kos-
tenpflichtig. 

3 Die Ziele der Spielgruppe beinhalten: 
- Erziehung und Betreuung der Kinder beim Spiel in einer Atmosphäre der 
Geborgenheit; 

- emotionale, psychische und physische Vorbereitung der Kinder auf den 
Eintritt in den Kindergarten; 

- besonderes Augenmerk auf sprachliche Förderung aller Kinder, insbe-
sondere jene mit einem anderen sprachlichen und kulturellen Hinter-
grund. 

4 Beim Personaleinsatz und bei der Nutzung der Räumlichkeiten werden 
Synergien zur Schule angestrebt. 
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Art. 2 Öffnungszeiten 

1 Die Schulkommission regelt die Öffnungszeiten der Spielgruppe. Das 
Spielgruppenjahr ist identisch mit dem Schuljahr. Es dauert in der Regel 
36 Wochen; in der ersten und letzten Woche des Schuljahres findet keine 
Spielgruppe statt. 

2 In den Schulferien sowie an Feiertagen findet keine Spielgruppe statt. 

II ORGANISATION 

Art. 3 Gemeindeversammlung 

Die Gemeindeversammlung entscheidet alljährlich über das Budget und 
Veränderungen des Leistungsauftrages. 

Art. 4 Gemeinderat 

Dem Gemeinderat obliegt die allgemeine Aufsicht über die Spielgruppe. 
Er ist insbesondere zuständig für: 
1. die Festsetzung und Anpassung des Gebührentarifs unter Vorbehalt 

des fakultativen Referendums; 
2. den Abschluss von Vereinbarungen mit anderen Gemeinden oder Spiel-

gruppen; 

Art. 5 Schulkommission 

1 Die Schulkommission ist verantwortlich für die Organisation und den Be-
trieb der Spielgruppe. 

2 Die Schulkommission erlässt auf Antrag der Schulleitung Pflichtenhefte 
für die Spielgruppenmitarbeitenden. 

3 Die Schulkommission regelt die Einzelheiten der operativen Führung der 
Spielgruppe in einem Organisationsstatut und dem Organigramm. 

4 Die Schulkommission ist für die Anstellung und Entlassung der Spiel-
gruppenleitung verantwortlich. 
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Art. 6 Schulleitung 

Die Schulleitung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. überwacht den Betrieb, die Organisation und die Führung der Spiel-
gruppe; 

2. beantragt der Schulkommission die für die Führung der Spielgruppe be-
nötigten Pensen; 

3. stellt Antrag für die Anstellung der Spielgruppenmitarbeitenden zuhan-
den der Schulkommission; 

4. erstellt Pflichtenhefte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von 
der Schulkommission auf Antrag erlassen werden; 

5. beantragt das Budget der Schulkommission; 
6. erledigt in Zusammenarbeit mit dem Schulsekretariat administrative 

Aufgaben (Erfassen von Personaldaten, Erstellen von Listen und Zutei-
lungsbriefen). 

Art. 7 Spielgruppenleitung 

1 Die Leitung der Spielgruppe obliegt einer durch den Gemeinderat be-
stimmten Person. Sie ist der Schulleitung unterstellt. 

2 Die Leitung der Spielgruppe hat folgende Aufgaben: 

1. führt die Spielgruppenmitarbeitenden und leitet sie an. Sie stützt sich 
dabei auf die Richtlinien der IG Spielgruppe; 

2. plant die für die Spielgruppe notwendigen Pensen und leitet diese an 
die Schulleitung weiter;  

3. pflegt den Kontakt zur Trägerschaft und den Erziehungsberechtigen; 
4. bearbeitet das Budget und leitet es an die Schulleitung weiter; 
5. leitet Gruppen von 6 bis 8 Kindern während zwei Stunden; 
6. leitet die Teamsitzungen; 
7. absolviert die notwendigen Aus- und Weiterbildungskurse. 
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Art. 8 Spielgruppenmitarbeitende 

Die Spielgruppenmitarbeitenden haben folgende Aufgaben: 

1. leiten Gruppen von 6 bis 8 Kindern während zwei Stunden; 
2. nehmen an Teamsitzungen teil; 
3. absolvieren die notwendigen Aus- und Weiterbildungskurse. 

III. KINDER UND ELTERN 

Art. 9 Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt mittels Formular, das durch das Schulsekretariat 
zugestellt wird. Die Anmeldung für den Spielgruppenbesuch gilt bis zum 
Ende des laufenden Schuljahres. 

Art. 10 Aufnahme 

1 Jedes Kind, das im Einzugsgebiet der Schule Dallenwil wohnt und bis 
Ende Juni 3 Jahre alt ist, kann die Spielgruppe einmal pro Woche besu-
chen. 

2 Jedes Kind, das in der Gemeinde Dallenwil wohnt und bis Ende Juni 3 ½ 
Jahre alt ist, kann die Spielgruppe zweimal pro Woche besuchen. 

3 Ausnahmen müssen schriftlich beantragt werden und bedürfen einer Be-
willigung der Schulkommission. 

4 Die Aufnahme gilt in der Regel bis zum Ende des laufenden Schuljahres. 

5 Die Aufnahme von Kindern obliegt grundsätzlich der Spielgruppenlei-
tung. Können sich die Erziehungsberechtigten und die Spielgruppenlei-
tung nicht einigen, entscheidet die Schulleitung. 
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Art. 11 Absenzen 

1 Absenzen, insbesondere wegen Krankheit oder Arztbesuch, haben die 
Erziehungsberechtigten der zuständigen Spielgruppenmitarbeitenden zu 
melden. 

2 Erscheint ein Kind nicht in der Spielgruppe, besteht kein Anrecht auf 
Rückvergütung der bereits bezahlten Tarife. Die Schulkommission kann 
in begründeten Fällen (längere Krankheit, Ausschluss, Wohnortswech-
sel) eine Rückvergütung von maximal 50 Prozent des einbezahlten Be-
trages sprechen. 

Art. 12 Austritt 

Während des Schuljahres ist unter Einhaltung einer einmonatigen Kündi-
gungsfrist der Austritt aus der Spielgruppe möglich, bereits bezahlte Tarife 
werden in der Regel nicht rückvergütet. 

Art. 13 Betrieb 

1 Die Spielgruppenleitung und die Spielgruppenmitarbeitenden sorgen für 
eine angenehme Atmosphäre und einen geordneten Betrieb im Spiel-
gruppenbetrieb. 

2 Die Spielgruppenleitung lädt auf Antrag der Mitarbeiterinnen die Erzie-
hungsberechtigten zur Klärung von disziplinarischen und pädagogischen 
Problemen ein. 

3 Ein pädagogisch oder disziplinarisch begründeter Ausschluss, respektive 
eine Rückstellung um ein Jahr, kann nur nach Einbezug der Schulleitung 
angedroht und vollzogen werden. 

Art. 14 Krankheit und Unfall 

1 Ein Kind, das unter einer schweren oder stark ansteckenden Krankheit 
leidet, darf die Spielgruppe nicht besuchen. Erkrankt das Kind während 
des Tages, müssen die Erziehungsberechtigten informiert werden. 

2 Medikamente sind von den Erziehungsberechtigten der verantwortlichen 
Spielgruppenleitung mit entsprechender Instruktion und schriftlicher Be-
stätigung abzugeben. 
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Art. 15 Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten 

1 Die Spielgruppenmitarbeitenden und die Erziehungsberechtigten arbei-
ten in der Erziehung zusammen. Sie informieren sich gegenseitig über 
wichtige Angelegenheiten und besondere Anlässe. 

2 Die Erziehungsberechtigten geben der zuständigen Spielgruppenmitar-
beitenden eine Telefonnummer an, über die sie tagsüber zu erreichen 
sind. 

3 Die Spielgruppenmitarbeitende ist über Drittpersonen, mit denen sie 
beim Begleiten der Kinder zusammenarbeiten muss, zu informieren. 

4 Die Erziehungsberechtigten können bei der Spielgruppenmitarbeitenden 
Auskunft über das Verhalten ihrer Kinder verlangen. 

5 Besuche von Erziehungsberechtigten während der Spielgruppenzeit sol-
len in der Regel im Voraus abgesprochen werden. 

IV. FINANZIELLE BESTIMMUNGEN 

Art. 16 Grundsatz 

1 Für die Spielgruppe wird pro Semester gemäss Gebührenverordnung ein 
Beitrag erhoben. 

2 Die Gebührenverordnung im Anhang ist Bestandteil dieses Reglements. 

3 Der Gemeinderat kann die Gebührenverordnung anpassen. Anpassun-
gen der Gebührenverordnung unterstehen dem fakultativen Referen-
dum. 

Art. 17 Rechnungstellung 

1 Der Semesterbeitrag wird im September und im Februar in Rechnung 
gestellt. 

2 Bei Fernbleiben wird der Semesterbeitrag in der Regel nicht rückvergü-
tet. (Ausnahme siehe Art. 11 Abs. 2) 
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V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 18 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den 
Regierungsrat des Kantons Nidwalden am 01.08.2019 in Kraft

Dallenwil, 24. Mai 2019 

Im Namen der Gemeindeversammlung 

Der Gemeindepräsident: 

Hugo Fries 

Der Gemeindeschreiber: 

Lars Vontobel 
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GEMEINDE DALLENWIL x.x

Gebühren für Spielgruppe Dallenwil 
(Spielgruppen-Gebührenverordnung) 

vom 24. Mai 2019 

Die Aktivbürgerinnen und Aktivbürger der Gemeinde Dallenwil, 

gestützt auf Art. 76 der Kantonsverfassung und Art. 34 Abs. 2 Gemein-
degesetz  

b e s c h l i e s s e n : 

Gebühren 

Die Spielgruppe Dallenwil bietet gestützt auf das Spielgruppenreglement 
folgende Betreuungsvarianten zu entsprechenden Gebühren an: 

1 Spielgruppenbesuch pro Woche CHF 500 pro Jahr 
2 Spielgruppenbesuche pro Woche CHF 900 pro Jahr 

Die Gebühren werden pro Semester in Rechnung gestellt. 

Inkrafttreten 

Diese Gebührenverordnung tritt unter dem Vorbehalt der Genehmigung 
durch den Regierungsrat des Kantons Nidwalden am 01.08.2019 in 
Kraft. 
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RÖM. KATH. KIRCHGEMEINDE DALLENWIL 

Ordentliche Frühjahrs-Gemeindeversammlung 2019 
Freitag, 24. Mai 2019, 19.30 Uhr  
im Saal der Mehrzweckanlage Steini 
(vor der Gemeinde) 

T r a k t a n d e n :  

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Rechenschaftsbericht des Kirchenrates 

3. Rechnungsablage 2018 
Bericht und Antrag der Finanzkommission 

Die Unterlagen zu den Sachgeschäften liegen ab Mittwoch, 1. Mai 2019, in der 
Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Die Detailrechnung kann auf der Gemeindekanzlei 
abgeholt oder telefonisch angefordert werden. 

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung offerieren Ihnen der Gemeinderat und der 
Kirchenrat in der Mehrzweckanlage einen Apéro. 
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Erläuterungen zu Traktandum 3 

Finanzen 
Rechnung 2018 

Die Rechnung 2018 wird in einer zusammengefassten Form vorgelegt. Auf Wunsch stellen wir 
Ihnen die Detailrechnung gerne zu ( 041 629 77 99 oder dallenwil@nw.ch).  

Erfolgsrechnung 

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Mehrertrag von CHF 103'233.23 ab. Im Budget 
war ein Mehrertrag von CHF 31'630.00 vorgesehen. Das sehr gute Ergebnis konnte erzielt 
werden, da die Steuereinnahmen deutlich höher ausfielen als beim Budgetieren erwartet 
werden konnte. Bei den Ausgaben konnte das Budget sehr gut eingehalten werden.  

Erläuterungen zu einzelnen Konten: 

 Die Legislative konnte etwas tiefer als im Budget abgerechnet werden.  

 Im Bereich Exekutive musste das Budget nicht ganz ausgeschöpft werden. Die 
Grundgehälter Kirchenrat wurden um CHF 1'200.00 überschritten, da die Aufwände für die 
Personalführung und Einarbeitung neuer Kirchenräte im Jahr 2018 gestiegen sind. Bei den 
Kommissions- und Sitzungsgeldern konnten die Kosten um rund CHF 500.00 gesenkt 
werden. Der übrige Kirchenratsaufwand schloss rund CHF 750.00 tiefer ab als budgetiert.  

 Im Bereich Allgemeine Dienste musste das Budget nicht voll ausgeschöpft werden und 
konnte rund CHF 13'600.00 tiefer als budgetiert abgerechnet werden. Bei diversen Konten 
wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Bei den Löhnen konnte durch Pensen- 
Verschiebungen Kosten gesenkt werden, daher wurde auch bei den Lohnnebenkosten das 
Budget nicht voll ausgeschöpft. Durch den Zusammenschluss wurde auch im Bereich 
Büromaterial, Informatik und Büromaschinen massiv Kosten gespart.   

 Bei den Verwaltungsliegenschaften wurde das Budget dank weniger Abschreibungen 
eingehalten. Die neuen Fenster des Pfarrhauses wurden in der Broschüre des Budgets 
2018 erwähnt, durch eine Unachtsamkeit hat diese Position den Weg ins Budget 2018 nicht 
gefunden. Der Kredit von CHF 43`000.00 wurde versehentlich nicht beantragt, deshalb 
resultiert daraus eine Finanzkompetenz-Überschreitung. Der Kirchenrat besitzt eine 
Finanzkompetenz von CHF 20`000.00. Der Fensterersatz wurde nun über dieses Konto 
verbucht, deshalb resultiert daraus ein Mehraufwand zum Budget von rund CHF 29'500.00. 
Die Strom- und Heizkosten sind deutlich tiefer ausgefallen als budgetiert. Für die Miete 
Räumlichkeiten wurde CHF 1'400.00 mehr ausgegeben als im Budget vorgesehen war.  

 Bei der Seelsorge und Kirchendienst wurde das Budget leicht überschritten. Die Löhne der 
Organisten vom Jahr 2017 wurden nicht mit Wolfenschiessen abgerechnet. Beim übrigen 
Personalaufwand wurde rund CHF 500.00 mehr ausgegeben, da die Pensionierung von 
Ursi Uhl nicht voraussehbar war. Verschiedene Budgets wurden nicht ausgeschöpft. Die 
Entschädigung an die Kirch- und Kapellgemeinde hat sich erhöht, da neu zwei Kinder den 
Unterricht in Wolfenschiessen besuchen. Bei der Entschädigung Dienstleistungen konnte 
rund CHF 4'200.00 mehr eingenommen werden, da der Lohn von Christa Stutzer für den 
HPS- Unterricht von der Landeskirche bezahlt wird und Wolfenschiessen ½ Anteil an die 
Lohnkosten für Narmina Uhr übernimmt.  



45

 Die Einnahmen bei den Steuern sind rund CHF 7'290.00 höher als angenommen wurde. 
Beim Finanzausgleich waren es rund CHF 18'012.00 mehr Einnahmen. Die Vergütung der 
Landeskirche Steueranteil juristischen Personen ist entfallen.  

 Die Verschuldung der Kirchgemeinde konnte reduziert werden. Die Hypothek über 
CHF 100'000.00 der Raiffeisenbank konnte zurückbezahlt werden und Dank dem niedrigen 
Zinsniveau fielen weniger Kosten bei den Zinsen an. 

Gewinnverwendung 

Die Kirchgemeinde Dallenwil hat alle ausserordentlichen Abschreibungen getätigt und die 
Liegenschaften sind nun abgeschrieben. Dies bewog den Kirchenrat, den Mehrertrag für die 
Zuweisung in das freie Eigenkapital zu verwenden. 

Der Kirchenrat Dallenwil beantragt, den Mehrertrag von CHF 103'233.23 wie folgt zu 
verwenden: 

 CHF 103'233.23 Zuweisung in das freie Eigenkapital 

Investitionen 

Im Jahre 2018 wurden keine Investitionen getätigt. 

Finanzlage 

Insgesamt kann die Finanzlage der Kirchgemeinde als gesund bezeichnet werden. Der 
Finanzausgleich der Landeskirche ist ein wichtiger Bestandteil unserer Jahresrechnung.  

Antrag des Kirchenrates 

Der Kirchenrat beantragt, die Jahresrechnung 2018 der Kirchgemeinde Dallenwil zu 
genehmigen sowie dem Nachtragskredit für die Sanierung der Fenster des Pfarrhauses und 
der Verwendung des Ertragsüberschusses zuzustimmen. 
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Rechnung 2018 
Seelsorgeraum Engelbergertal 
 
 
Die Laufende Rechnung des Seelsorgeraumes Engelbergertal schliesst mit einem 
Aufwand von Fr. 545‘752.32 ab. Budgetiert waren Fr. 556‘615.00.   
 
Erläuterungen zu den Abweichungen gegenüber dem Budget: 

 
 Beim „Behördenaufwand“ waren die Aufwände rund Fr. 2‘000.00 tiefer als 

budgetiert. Die Personalkommission hatte keine Einsätze im Seelsorgeraum 
Engelbergertal. Fürs „Treffen aller Kirchenräte“ wurde rund Fr. 450.00 weniger 
benötigt als im Budget aufgeführt. 
 

 Die „Besoldungskosten“ fielen um rund Fr. 6‘500.00 höher aus, was durch die 
Personalumstrukturierung (Pensenverschiebung, Personalwechsel) ausgelöst 
wurde. 
 

 Bei den „übrigen Personalkosten“ wurden Fr. 7‘700.00 weniger verbucht. Es 
wurde keine Entschädigung für die Zukunftsplanung benötigt. Die Kosten fürs 
Dankesessen fielen tiefer aus. 
 

 Bei „Entschädigungen für Dienstleistungen“ waren die Aufwände rund Fr. 
2‘000.00 tiefer als budgetiert. 
 

 Die Kosten für die „Katechese ORS und Jugendarbeit“ waren rund Fr. 
1‘200.00 höher. Der Aufwand für die ref. Religionslehrerin wurde im Budget 
nicht aufgeführt. 
 

 Beim Konto „Firmweg 18“ wurden rund Fr. 2‘300.00 weniger benötigt als 
budgetiert.  
 

 Bei den übrigen Konti konnte innerhalb des Budgets abgerechnet werden. 
 

 
Die Ausgaben des Seelsorgeraumes Engelbergertal werden unter den 
Kirchgemeinden Dallenwil und Wolfenschiessen und der Kapellgemeinde 
Oberrickenbach aufgeteilt. Der Sockelbeitrag je Körperschaft beträgt:  
Fr. 24'000.00. Die restlichen Kosten werden nach der Anzahl Kirchenmitglieder 
abgerechnet.  
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Seelsorgeraum Engelbergertal

Jahresrechnung 2018

Behörde 1'545.50SFr.          
Besoldungen 466'764.09SFr.      
Spesenentschädigungen Personal 9'156.00SFr.          
Uebrige Personalkosten 7'011.75SFr.          
Entschädigungen für Dienstleistungen 12'366.05SFr.        
Liturgie, Bildung, Werbung 2'273.93SFr.          
Uebriger Aufwand 947.75SFr.             
Katechese ORS und Jugendarbeit 5'387.25SFr.          
Firmweg 18 13'106.25SFr.        
Pfarreiblatt Seelsorgeraum Engelbergertal 21'693.75SFr.        
Beitrag an Kollatorschaft Wiesenberg 4'000.00SFr.          
Beitrag an Stiftung Trübsee Kapelle 1'500.00SFr.          

Vergütung Kollatorschaft Wiesenberg -2'800.00SFr.         

Vergütung evang.-ref. Kirche Stans -4'410.30SFr.         

Total Aufwand 2018 538'542.02SFr.      

Total Mitglieder / Sockelbeitrag 3113 72'000.00SFr.                

Kostenaufteilung:
Dallenwil:
Sockelbeitrag 24'000.00SFr.         
Beitrag nach Mitglieder 1420 212'813.90SFr.       236'813.90SFr.      

Oberrickenbach:
Sockelbeitrag 24'000.00SFr.         
Beitrag nach Mitglieder 188 28'175.36SFr.         52'175.36SFr.        

Wolfenschiessen:
Sockelbeitrag 24'000.00SFr.         
Beitrag nach Mitglieder 1505 225'552.76SFr.       249'552.76SFr.      

Total 538'542.02SFr.      

Wolfenschiessen, 30. Januar 2019

Silvia Kuri, Rechnungsführerin
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Seite 3 angepasst?

KIRCHGEMEINDE DALLENWIL

Prüfungsbericht und Antrag der Finanzkommission an die 
Kirchgemeindeversammlung zur Jahresrechnung 2018 

Gemäss Artikel 197 des Gemeindegesetzes haben wir die auf den 31.12.2018  
abgeschlossene Rechnung der Kirchgemeinde Dallenwil gemäss den gesetzlichen 
Vorschriften geprüft und erstatten hiermit der Kirchgemeindeversammlung Bericht 
und Antrag. 

Die Rechnungsprüfung ergab, dass 

 die uns vorgelegten Vermögens- und Verwaltungsrechnungen mit der Buchhal-
tung übereinstimmen 

 die Belege, soweit wir diese stichprobenweise geprüft haben, richtig verbucht 
sind, die Vermögensbestände nachgewiesen sind und mit den vorgelegten Aus-
weisen übereinstimmen 

 die Bestimmungen über die Rechnungsführung gemäss Art. 22 Abs. 1 GemFHG 
eingehalten worden sind 

 die Rechnung der Kirchgemeinde Dallenwil sauber und ordnungsgemäss geführt 
wird. 

Aufgrund dieser Prüfungsergebnisse beantragen wir der Kirchgemeindeversamm-
lung Dallenwil, die vorliegenden Rechnungen für das Jahr 2018 inkl. Verwendung 
des Ertragsüberschusses und des Nachtragskredites «Sanierung Fenster Pfarr-
haus» zu genehmigen, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen und 
ihnen die einwandfreie Rechnungsführung zu verdanken. 

Dallenwil, 28. März 2019 

Finanzkommission Dallenwil 

Der Präsident Gerold Odermatt 

Die Mitglieder  Erika Niederberger 
Rolf Witschi 










